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BIC WELADED1PMB 

An die Mitglieder der 
Steuerberaterkammer Brandenburg 
und weiteren Beratungsstellen 
 

Potsdam, im März 2011 
 

Rundschreiben 01 / 2011 
 
 

Einladung zum Seminar 
 

„Grundlagen des Gebührenrechts  
- richtige und professionelle Abrechnung gegenüber dem Mandanten“ 

 
am 4. Mai 2011, 9.00 bis 17.00 Uhr, im Inselhotel Potsdam-Hermannswerder 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in diesem Ganztagesseminar werden die grundlegenden Regelungen erarbeitet, die ein Steu-
erberater / eine Steuerberaterin bei der Gebührenberechnung beachten muss, beginnend mit 
der konkreten Bezeichnung des Auftrages, über die Einhaltung der formellen Bestimmungen 
für die Erstellung einer Rechnung bis hin zu den übrigen Vertragsbestandteilen, z.B. Vor-
schuss, höhere Vergütung, Kündigung, Haftungsbegrenzung u.a.m.. Einen wesentlichen 
Raum nehmen auch Sondersituationen, wie etwa das Verhalten bei Nichtzahlung (Zurückbe-
haltungsrecht), ein. 
 
In einem weiteren Teil des Vortrages stehen generelle Fragen des Gebührenrechts im Vorder-
grund, insbesondere die Frage, wie der Gegenstandswert zu bestimmen ist oder wie man den 
„richtigen“ Zehntelsatz - auch unter Beachtung der Entscheidung des OLG Düsseldorf zur 
Überschreitung des Mindestsatzes - findet. 
 
Im Hauptteil des Vortrages werden alle üblicherweise in der Praxis vorkommenden Tätig-
keitsgebiete von der Buchführung bis zum finanzgerichtlichen Verfahren angesprochen. 
Selbstverständlich wird besonderen Wert auf spezielle Tätigkeitssituationen gelegt, etwa die 
Buchführungsgebühren bei Software-Überlassung an den Mandanten, die Gebühren für die 
Plausibilitätsbeurteilung, für die Erstellung der Offenlegungsbilanz, für Steuererklärungen, 
für Beratungen, für Besprechungen oder für die Selbstanzeige sowie die Gebühren für Ein-
sprüche. 
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Bei der Behandlung aller Gebührenpositionen wird besonderen Wert nicht nur auf die fun-
dierte rechtliche Darstellung, sondern insbesondere auch auf die Möglichkeiten der Durchset-
zung dieser Gebührenansprüche beim Mandanten gelegt.  
 
Beiträge und Fragen aus dem Teilnehmerkreis sind jederzeit willkommen. 
 
Als Anlagen übersenden wir Ihnen die Einladung zum Seminar „Grundlagen des Gebüh-
renrechts – richtige und professionelle Abrechnung gegenüber dem Mandanten“ am  
4. Mai 2011 in Potsdam, einschließlich Anmeldeformular und Themenschwerpunkte. 
 
Wir bitten um Kenntnisnahme und Anmeldung bis zum 25. April 2011. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Steuerberaterkammer Brandenburg 
 
 
 
Der Vorstand 
 
Anlagen 
 


